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Zum Entwurf fiir ein Bundesgesetz
iiber die Arbeitslosenversicherung

Die gegenwirtig geltende Ordnung der Arbeitslosenversicherung
beruht auf dem <«Bundesratsbeschluss iiber die Regelung der Ar-
beitslosenfiirsorge wihrend der Kriegskrisenzeit» vom 14. Juli 1942.
Wie schon aus diesem Titel hervorgeht, handelt es sich um eine
Regelung, die nur fiir die Zeit des Krieges gedacht war. Sie stiitzt
sich einerseits auf den Bundesbeschluss iiber Massnahmen zum
Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der Neutralitat
(Vollmachtenbeschluss) vom 30. August 1939 und anderseits auf
die Finanzordnung fiir Arbeit und Lohnersatz vom 7. Oktober 1941.
Wie alle anderen Vollmachtenbeschliisse, muss deshalb auch dieser
entweder durch einen dem Referendum unterstellten Bundes-
beschluss oder durch ein Bundesgesetz «in die ordentliche Gesetz-
gebung iibergefiihrt» oder aber nach dem kiirzlich durch den
Bundesrat gefassten Beschluss auf Ende 1952 kurzerhand aufgehoben
werden. Die letztgenannte Alternative wiirde die Riickkehr zum
Bundesgesetz fiiber die Beitragsleistung an die Arbeitslosenver-
sicherungskassen vom 17. Oktober 1924 bedingen, das immer noch
in Kraft und durch die Vollmachtenregelung nur fiir die Zeit ihrer
Geltungsdauer in seiner Anwendung eingestellt ist. In Tat und
Wahrheit denkt indessen niemand an eine Riickkehr zum sogenann-
ten Subventionsgesetz. Dieses ist durch die Kriegszeit und die seit-
herige Entwicklung iiberholt und wiirde keine brauchbare Grund-
lage fiir die Arbeitslosenversicherung mehr bieten. Durch die An-
nahme der neuen Wirtschaftsartikel hat der Bund die Befugnis
erhalten, Vorschriften iiber die Arbeitslosenversicherung und die
Arbeitslosenfiirsorge aufzustellen, wobei durch die Absitze 3 und 4
des Art. 34ter diese Befugnis niher umschrieben und abgegrenzt ist.

Schon vor der Annahme der neuen Wirtschaftsartikel hat das
Eidgenossische Volkswirtschaftsdepartement mit Schreiben vom
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20. Februar 1946 die Kantonsregierungen und die Spitzenverbénde
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer eingeladen, sich zur Neurege-
lung der Arbeitslosenversicherung zu #ussern und entsprechende
Vorschlige und Antrige einzureichen. In den eingegangenen Ant-
worten wurde einmiitig die Riickkehr zum blossen Subventions-
gesetz von 1924 abgelehnt und der Bundesratsbeschluss vom 14. Juli
1942 iiber die Regelung der Arbeitslosenfiirsorge wihrend der
Kriegskrisenzeit, der sich in sozialer und administrativer Hinsicht
im allgemeinen bewihrt hat, als geeignete Grundlage fiir die Neu-
regelung bezeichnet. Das Volkswirtschaftsdepartement ernannte
deshalb nach der in der Volksabstimmung vom 6. Juli 1947 er-
folgten Annahme der Wirtschaftsartikel am 9. Dezember 1947 eine
Expertenkommission zur Behandlung der Arbeitslosenversicherung
und am 7. Januar 1948 eine solche zur Behandlung der Krisen-
unterstiitzung oder sogenannten Nothilfe. Die Vorschlige der bei-
den Kommissionen wurden in eine einzige Vorlage zusammengefasst
und am 27. Juni 1949 den Kantonsregierungen und wirtschaftlichen
Spitzenverbinden zur Vernehmlassung zugestellt.

Der ruhige Gang der Verhandlungen in den beiden Experten-
kommissionen, die zu einer vollstindigen Einigung gefiihrt hatten,
liess die berechtigte Erwartung zu, dass damit die Hauptarbeit ab-
geschlossen sei, dass der Entwurf auch die Zustimmung der eid-
genossischen Rite finden werde und dass das Gesetz spitestens auf
den 1. Januar 1951 in Kraft treten konne. Im Vernehmlassungs-
verfahren gingen indessen iiber 300 verschiedene Abinderungs-
antrige ein. Die Bereinigung des Entwurfes auf Grund der Antrige
der Kantonsregierungen und der Arbeitnehmerverbande wire trotz-
dem in kurzer Frist moglich gewesen, da sie zur Hauptsache for-
meller und nicht grundsitzlicher Natur waren. Dagegen machten
die Arbeitgeberverbinde, das heisst der Vorort des Handels- und
Industrievereins, der Zentralverband schweizerischer Arbeitgeber-
organisationen und der Schweizerische Gewerbeverband in ihrer
gemeinsamen Vernehmlassung Gesichtspunkte geltend, iiber die sich
ithre Vertreter in den Expertenkommissionen vollig ausgeschwiegen
hatten und die den ganzen Aufbau des Gesetzes in Frage stellten.
Im Namen des sogenannten Versicherungsprinzips, das im Entwurf
gegeniiber dem Solidaritdtsprinzip zu kurz komme, verlangten sie
eine viel starkere Belastung der Versicherten durch die Pramien,
die Verschlechterung der Versicherungsleistungen, als Folge daven
eine viel weitergehende Entlastung der offentlichen Hand und
schliesslich das Verbot der Erhebung von Arbeitgeberbeitriagen
durch die o6ffentlichen und einseitig privaten Arbeitlosenversiche-
rungskassen.

Infolge dieser neuen, weitgehenden Vorschlige musste eine neue
Expertenkommission eingesetzt werden, die die Arbeiten am Ent-
wurf sozusagen von vorne beginnen musste. In dieser Kommission,

250



aber auch in direkten Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen, zum Teil unter Leitung des Vorstehers
des Eidgendssischen Volkswirtschaftsdepartementes, Herrn Bundes-
rat Rubattel, konnte indessen schliesslich eine Verstindigung er-
reicht werden. Auf eine eidgendssische Regelung der Krisenunter-
stiitzung wurde verzichtet, anderseits aber die Moglichkeit geschaf-
fen, die Bezugsdauer in der Arbeitslosenversicherung bei andauern-
der und erheblicher Arbeitslosigkeit von 90 auf 120 und in einer
schweren Krise auf 150 Tage zu verlingern. Ueberdies wurde die
Finanzierung des Kassenausgleichsfonds neu geregelt. Die Bestim-
mung, welche die Kantone ausdriicklich ermichtigen wollte, die
Arbeitgeber zur Leistung von Beitrigen an die 6ffentlichen Kassen
oder andere Einrichtungen der Arbeitslosenversicherung heran-
zuziehen, wurde gestrichen. Es muss indessen festgehalten werden,
dass die Arbeitgebervertreter den Standpunkt einnahmen, die Kan-
tone seien kraft ihrer Souverinitit zur Erhebung solcher Beitrige
ohnehin befugt; es bediirfe deshalb keiner ausdriicklichen und be-
sonderen Ermichtigung im Gesetz. Wir wiirden uns indessen sehr
wundern, wenn nicht die gleichen Kreise spiter den Grundsatz
seltend machen wiirden, die Kantone seien, nachdem nun der Bund
auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung legiferiere, nicht
mehr berechtigt, auf dem gleichen Gebiete ebenfalls noch gesetz-
geberisch tétig zu sein.

Nun hat der Bundesrat Mitte August einen neuen Entwurf zu
einem Bundesgesetz iiber die Arbeitslosenversicherung genehmigt
und deren Neuregelung tritt damit endlich, viereinhalb Jahre nach
Inangriffnahme der Arbeit, aus dem Stadium der Vorbereitung in
dasjenige der parlamentarischen Behandlung.

Der neue Gesetzesentwurf hilt sich weitgehend an die gegen-
wirtige, durch den Bundesratsbeschluss vom 14. Juli 1942 einge-
fiihrte Regelung. Er enthilt jedoch eine Reihe wichtiger Neue-
rungen, deren hauptsichlichste wir nachfolgend kurz umschreiben
und kritisch wiirdigen méchten.

In den ersten Presseberichten zum neuen Entwurf ist, offensicht-
lich vom Bundeshaus inspiriert, hervorgehoben worden, die Ar-
beiislosentaggelder wiirden nach dem Entwurf den heutigen Lohn-
verhiltnissen angepasst. Das ist indessen nur zum Teil der Fall.
Der héochstversicherbare Verdienst ist gegenwirtig und seit dem
1. Jaunar 1944 auf 18 Fr. festgesetzt. Hitte man eine volle Anpas-
sung der Taggelder an die seither eingetretene Teuerung und die
gestiegenen Lohne erreichen wollen, so hitte diese Grenze auf
mindestens 26 Fr. erhoht werden miissen. Statt dessen ist sie im
Entwurf auf 22 Fr. festgesetzt. Die oberen Lohne werden deshalb
auch kiinftig nicht voll versichert sein und nicht das ganze Aus-
mass der Lohnerhohungen kann neu versichert werden. Dagegen
bringen die prozentualen Ansitze fiir die Bemessung der Taggelder
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eine erfreuliche Verbesserung. Sie werden fiir Alleinstehende von
55 auf 60 Prozent und fiir Unterhaltspflichtige von 65 auf 70 Pro-
zent des versicherten Verdienstes erhoht. Aber auch diese Verbes-
serung vermag die verhiltnismassige Schlechterstellung der oberen
Lohnbeziiger in der Versicherung nicht zu beseitigen. Es muss in-
dessen zugegeben werden, dass eine Erhohung des versicherbaren
Verdienstes auf 26 Fr. sowohl fiir die 6ffentliche Hand wie fiir die
Versicherten eine untragbare Mehrbelastung gebracht hitte. Die
neue Grenze von 22 Fr. bedeutet einen vertretbaren Kompromiss
zwischen dem Wiinschbaren und Notwendigen einerseits und dem
Tragbaren anderseits. Bei den Taggeldansitzen wird die bisher
allzuweit gehende Staffelung dadurch vereinfacht, dass nicht mehr
zwischen Alleinstehenden unter oder iiber 20 Jahren unterschieden
wird. Auch die verheiratete Frau wird endlich wieder gleich be-
handelt wie die iibrigen Versicherten, so dass statt der bisherigen
fiinf Klassen nur noch deren drei vorgesehen sind.

Als einen der wichtigsten Fortschritte des Entwurfes betrachten
wir die Beseitigung der sogenannten Sonderregelung fiir Teilarbeits-
lose, die dieser Kategorie von Arbeitslosen durch nichts motivierte
starke Einbussen auferlegte und die auch administrativ ausser-
ordentlich kompliziert war. Die Teilarbeitslosen sollen nun nach
den gleichen Grundsitzen entschidigt werden wie die Ganzarbeits-
losen, sofern sie innert 14 Tagen einen Ausfall von gesamthaft
mindestens einem vollen Arbeitstag erleiden.

Ueber eine andere Sonderregelung, nimlich die Bauarbeiter-
Karenztage, schweigt sich die Botschaft fast vollstindig aus; sie
werden im Abschnitt «Anspruchsberechtigung» nur gerade in einem
einzigen Nebensatz erwihnt, obwohl es sich um ein Problem han-
delt, das sozusagen stindig zu Reklamationen und Verhandlungen
fiithrt. Die Bauarbeiter haben gegenwirtig gemiss einer Verfiigung
des Eidgenéssischen Volkswirtschaftsdepartementes vom 26. Novem-
ber 1946 folgende Karenzfristen innerhalb einer zweiwdchigen Be-
rechnungsperiode zu bestehen, das heisst sie erhalten fiir diese Tage
kein Taggeld:

Alleinstehende: Zwei Tage im Sommer- und einen Tag im
Winterhalbjahr; hochstens 12 Tage innert Jahresfrist;
Unterstiitzungspflichtige: einen Tag im Sommerhalbjahr; héch-
stens sechs Tage innert Jahresfrist.

In den Expertenberatungen sind zwei einander diametral ent-
gegengesetzte Standpunkte in bezug auf diese Sonderkarenzen fiir
Bauarbeiter vertreten worden. Die Bauarbeiter verlangen seit
jeher ihre vollstindige Beseitigung und Gleichbehandlung mit den
iibrigen Versicherten. Sie machen geltend, dass der Bauarbeiter
nicht dafiir bestraft werden diirfe, dass er infolge seiner, von Witte-
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rungseinfliissen abhingigen Titigkeit in orosserem Ausmasse von
Arbeitslosigkeit betroffen werde als die Arbeiterschaft in der In-
Justrie und in anderen Gewerben. Der andere Standpunkt ist der,
dass von der Arbeitslosenversicherung eigentlich nur konjunktur-
bedingte Arbeitslosigkeit entschadigt werden sollte, wiahrend alle
irgendwie and vs bedingten Arbeits- und Verdienstausfille nicht
entschidigungspcrechtigt sein sollten. Immerhin hat niemand in
der Expertenkommission die Festlegung dieses extrem formellen
Standpunktes im Entwurf verlangt. Es diirfte ja auch im einzelnen
Falle schwer fallen, die Ursache der eingetretenen Arbeitslosigkeit
absolut sicher festzustellen.

Die Vertreter des Gewerkschaftsbundes haben sich in den Ver-
handlungen um eine Kompromisslosung bemiiht, die auf eine wei-
tere Milderung der gegenwirtigen Regelung hinauslief. Sie mussten
das auch mit Riicksicht auf die finanziellen Auswirkungen einer
vollstindigen Beseitigung der Karenzfristen tun. Ihre Bemiihungen
hatten leider keinen Erfolg, die Mehrheit der Experten hat sich
fiir die unverinderte Uebernahme der gegenwirtigen Sonderrege-
lung entschieden. Dabei soll diese kiinftig sogar in das Gesetz auf-
genommen und nicht mehr in einer Verordnung oder Verfiigung
wie gegenwirtig festgelegt sein. Es ist klar, dass damit eine weitere
Milderung der Sondervorschriften erschwert wird. Die Festlegung
im Gesetz ist aber auch systemwidrig. Neben den Karenzvorschrif-
ten fiir Bauarbeiter bestehen auch solche fiir das Gastwirtschafts-
personal, das Personal der Bahn- und Schiffahrtsunternehmungen,
das Theaterpersonal, die Musiker und die Angehdrigen von Spe-
zialberufen. Alle diese Sondervorschriften sollen weiter durch Ver-
ordnung oder Verfiigung geregelt werden, einzig die Bauarbeiter-
regelung soll in das Gesetz aufgenommen werden. Eine irgendwie
stichhaltige Begriindung fiir diese unterschiedliche Behandlung
konnte nicht geltend gemacht werden. In der parlamentarischen
Behandlung wird versucht werden miissen, die Bauarbeiter wenig-
stens gesetzgebungstechnisch nicht anders zu behandeln als die
Angehorigen anderer Berufe mit saisonbedingter Arbeitslosigkeit.

Die Bezugsdauer soll bei normalen wirtschaftlichen Verhiltnissen
wie bisher 90 Tage pro Jahr betragen. In Zeiten erheblicher Ar-
beitslosigkeit kann sie indessen auf 120 und in einer schweren Krise
auf 150 Tage verlingert werden. Anderseits verzichtet der Entwurf
auf eine eidgenossische Regelung der sogenannten Krisenunter-
stiitzung oder Nothilfe. Die Neuerung bringt der Versicherung er-
hebliche Mehrkosten, die zur Hauptsache durch die Versicherten
getragen werden miissen, wie wir noch sehen werden.

Ein ausserordentlich schwer zu lésendes Problem stellte sich den
Experten durch die Notwendigkeit, die Finanzierung des Kassenaus-
gleichsfonds neu zu regeln und die dafiir notwendigen Mittel zu
finden. Bis Ende 1947 haben die Versicherten an diesen Fonds
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2 Franken pro Jahr beigetragen, wihrend 8 Franken pro Versicher-
ten und Jahr aus dem Ausgleichsfonds gemiss Finanzordnung fiir
Arbeit und Lohnersatz flossen. Es muss indessen daran erinnert
werden, dass Bund und Kantone nur die Hilfte der Auslagen
dieses Fonds zu decken hatten. Der Beitrag der 6ffentlichen Hand
an den Kassenausgleichsfonds betrug deshalb nur 4 Franken pro
Versicherten und Jahr. Die anderen 4 Franken wurden von der Ge-
samtheit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch die Beitrige an
die Lohnersatzordnung aufgebracht. Nach Aufhebung der Beitrags-
pflicht an die Lohn- und Verdienstersatzordnung und infolge der
bekannten Verteilung der «Ueberschuss-Milliarde» fliessen dem
Kassenausgleichsfonds heute nur noch die 2 Franken der Versicher-
ten zu, was natiirlich eine v6llig ungeniigende Finanzierung dieses
dem Risiko- und Belastungsausgleich der Kassen dienenden Fonds
bedeutet. Es ist nun vollig ausgeschlossen, dass die fiir den Fonds
notwendigen Mittel allein durch die Versicherten aufgebracht wiir-
den. Nach dem Entwurf sollen die Versicherten kiinftig 4 Franken
(statt bisher 2), Bund und Kantone je 2 Franken pro Versicherten
beitragen. In Zeiten starker Arbeitslosigkeit, mit entsprechenden
Beziigen an Ausgleichszuschiissen durch die Kassen aus dem Fonds,
kann indessen der Beitrag der Versicherten bis um maximal
10 Franken, also bis auf 14 Franken, erhoht werden. Anderseits
fallen die Beitrige des Bundes und der Kantone dahin, sobald der
Fonds auf Jahresende den Betrag von 100 Millionen Franken iiber-
steigt.

Die geplante Neuregelung bringt demnach eine sehr weitgehende
Mehrbelastung der Versicherten und eine entsprechende Entlastung
der 6ffentlichen Hand gegeniiber der Regelung vor 1948. Sie geht
unseres Erachtens hart an die Grenze des fiir die Versicherten
iiberhaupt Tragbaren heran und ist iiberhaupt nur im Zusammen-
hang mit der in Zeiten erheblicher oder schwerer Arbeitslosigkeit
moglichen Verlingerung der Bezugsdauer zu verantworten.

In bezug auf die Bemessung der Beitrige des Bundes und der
Kantone an die Arbeitslosenversicherungskassen wird stirker als
bisher auf die Belastung und den Vermogensstand der einzelnen
Kasse abgestellt. Mit der unmotivierten Bevorzugung der offent-
lichen und privat-parititischen Kassen, wie sie unter dem Regime
des Subventionsgesetzes galt, hat schon der BRB vom 14. Juli 1942
aufgeriumt. Die neue Vorlage sicht nun eine Abstufung der Bei-
trage der offentlichen Hand nach dem Belastungsgrad und dem
Vermogensstand der Kasse vor. Je grosser der Belastungsgrad einer
Kasse, um so grosser ist auch der fiir die Bemessung der Beitrage
massgebende Prozentsatz. Das ist beim geltenden System der Ver-
sicherungstriger unseres Erachtens der einzig gerechte und sich
geradezu aufdringende Grundsatz, weil ja die Belastung der ein-
zelnen Kassen je nach der Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft
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und der Schiirfe der Arbeitslosigkeit in den einzelnen Branchen
ausserordentlich verschieden ist und von den Kassen nur wenig
oder iiberhaupt nicht beeinflusst werden kann. Gegenwirtig er-
halten noch alle Kassen, unbekiimmert um ihre Belastung, einen
Grundbeitrag des Bundes und der Kantone von je 15 Prozent der
subventionsberechtigten Ausgaben und dazu einen nach der Be-
lastung abgestuften Zuschlag. Der Entwurf ldsst nun den Grund-
beitrag fallen, weil es als stossend empfunden wurde, dass der Bund
und die Kantone die Ausgaben von Kassen mit sehr geringer Be-
lastung mit 15 Prozent subventionierten, trotzdem diese Kassen sehr
wohl in der Lage wiren, diese Ausgaben in wesentlich héherem
Ausmasse selbst zu tragen. Vollig unsinnig ist die Tatsache, dass
eine Kasse, die iiberhaupt keine Arbeitslosenentschiadigungen aus-
zurichten hatte, trotzdem einen Beitrag von 30 Prozent an ihre
Verwaltungskosten erhilt! Kiinftig erhalten die Kassen mit Be-
lastungssitzen von 0 bis 4 Prozent eine geringere oder iiberhaupt
keine Subvention mehr. Daraus ergibt sich besonders in Jahren
guter Konjunktur eine nicht unerhebliche Entlastung der &ffent-
lichen Hand.

Dass der Entwurf auf die Erhebung eines allgemeinen Arbeit-
geberbeitrages verzichtet, betrachten wir als dessen grossten Schén-
heitsfehler und Nachteil. Es ist bis zu einem gewissen Grade noch
verstindlich, dass die Arbeitgeberverbinde sich gegen eine Bei-
tragsleistung an die einseitig privaten, also die Gewerkschaftskassen
wehren. Eine solche wire aber beim Vorhandensein des Kassenaus-
gleichsfonds auch gar nicht notwendig. Der Tonds wird nach dem
Entwurf vom Bund errichtet und verwaltet; die Arbeitslosenver-
sicherungskassen haben also keinerlei Eigentumsanspruch an diesen
Fonds. Ein allgemeiner Arbeitgeberbeitrag an den Kassenausgleichs-
fonds wiirde nicht der einzelnen Kasse zufliessen, sondern dem Risi-
ko- und Belastungsausgleich zwischen allen Kassen dienen. Ein
Arbeitgeberbeitrag an diesen Fonds und zu diesem Zwecke liesse
sich voll rechtfertizen. Wird er nach den Intentionen des Entwurfs
auch in den parlamentarischen Verhandlungen nicht in das Gesetz
eingebaut, so wird die Schweiz wohl weiter das einzige Land sein,
das bei der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung auf eine
Leistung des Arbeitgebers verzichtet. In Amerika zum Beispiel ist
der umgekehrte Weg eingeschlagen worden; dort wird die Arbeits-
losenversicherung allein durch die Arbeitgeber und die offentliche
Hand und ohne Beteiligung der Versicherten finanziert. Der Ver-
zicht auf den allgemeinen Arbeitgeberbeitrag widerspricht aber
auch einem wichtigen Prinzip der Sozialversicherung, das die Be-
teiligung des Arbeitgebers direkt beinhaltet, dem die Arbeitslosen-
versicherung ja eine seiner Pflichten gegeniiber dem arbeitslos ge-
wordenen Arbeitnehmer abnimmt. Der verbissene Widerstand der
schweizerischen Arbeitgeberorganisationen gegen eine Beteiligung

255



an der Finanzierung der Arbeitslosenversicherung lisst sich mit der
immer wieder betonten sozialen Aufgeschlossenheit dieser Kreise
iiberhaupt nicht vereinbaren.

Unter dem Subventionsgesetz vom Jahre 1924 bestanden iiber-
haupt keine gesetzlichen Vorschriften iiber die Rechtspflege in der
Arbeitslosenversicherung; die Beziehungen zwischen den Versicher-
ten und den Kassen wurden ausschliesslich durch die Kassenstatuten
geregelt, und den Kassen stand gegen Verwaltungsentscheide iiber-
haupt kein Rechtsmittel zur Verfiigung. Der BRB vom 14. Juli
1942 sieht in bestimmten Fillen eine Beschwerdeméglichkeit gegen
Entscheide der zustindigen Kassenorgane vor, welche an eine kan-
tonale Rekurskommission weitergezogen werden konnen. Fiir die
Kassen hat sich jedoch in ihrem Verhiltnis zur Bundesverwaltung
nichts geindert. Im Entwurf wird nun vor allem der Rechtsschutz
der Versicherten ausgebaut. Diese von ihnen unterstiitzten und
unterhaltenen und die um Aufnahme in eine Kasse nachsuchenden
Personen sollen in den Genuss eines einfachen, grundsitzlich kosten-
losen Beschwerdeverfahrens kommen. Als oberste Rekursinstanz
wird sodann das Eidgenossische Versicherungsgericht bezeichnet,
um eine einheitliche Anwendung des Gesetzes in der ganzen Schweiz
zu gewidhrleisten. Im Verhiltnis zwischen den Kassen und der
Bundesverwaltung ist dagegen, wie bisher, die allgemeine Verwal-
tungsheschwerde an das Eidgenéssische Volkswirtschaftsdeparte-
ment vorgesehen. Diese Regelung kann nicht befriedigen, denn sie
andert nichts an der bekannten Tatsache, dass im Grunde genom-
men die gleiche Amtsstelle iiber die Beschwerde entscheidet, gegen
die sie erhoben wird. Ein Fortschritt ist immerhin im Verhiltnis
zwischen Revision und Rechtspflege zu verzeichnen. Bisher waren
die sogenannten Vorrevisionsentscheide der zustindigen kantonalen
Amtsstelle den Bundesbehérden nur zuzustellen, wenn es sich um
Fille grundsitzlicher Art handelte. Wo die Kantone diese Voraus-
setzung als nicht vorhanden betrachteten, unterblieb die Zustellung
und damit die Ueberpriifung durch das Bundesamt. Solche Verfii-
gungen waren deshalb fiir die Revisionsinstanz nicht verbindlich
nnd wurden durch diese hiufig umgestossen. Mit diesem unhalt-
baren Zustand wird nun endlich aufgeriumt. Auch der Bund kann
gegen Verfiigungen der kantonalen Amtsstellen bei der kantonalen
Rekursinstanz Beschwerde fiihren oder gegen die letztinstanzlichen
kantonalen Enischeide beim Eidgenéssischen Versicherungsgericht
Verwaltungsgerichtsheschwerde erheben. Anderseits sind aber kiinf-
tig die Verfiigungen und Rekursentscheide auch fiir den Bund ver-
bindlich, wenn er von seinem Beschwerderecht keinen Gebrauch
gemacht hat oder die von ihm eingereichte Beschwerde abgewiesen
worden ist.

Betrachten wir zum Schlusse noch die finanziellen Auswirkungen
der Vorlage. In der Arbeitslosenversicherung kann nicht wie bei
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anderen Versicherungswerken auf statistische Erfahrungstatsachen
abgestellt werden, weil der Gang der Wirtschaft und die Arbeits-
marktlage sich nicht nach bestimmten, sich stets wiederholenden
Gesetzmissigkeiten abspielt und gestaltet. Der Umfang der Arbeits-
losigkeit und damit die Inanspruchnahme der Arbeitslosenversiche-
rung kann nicht zum voraus abgeschitzt werden. Bei den Berech-
nungen iiber die mutmasslichen finanziellen Auswirkungen des Ent-
wurfes wird deshalb nicht auf die ungewisse zukiinftige Entwick-
lung, sondern auf die zuriickliegenden Jahre abgestellt. Es ist be-
rechnet worden, welche Auszahlungen die Arbeitslosenkassen zu
machen hitten, wenn die Arbeitslosigkeit im Durchschnitt gleich
gross wire wie in den Jahren 1932 bis 1949. Wenn das durchschnitt-
liche Taggeld dabei wihrend dieser ganzen Zeit wie heute Fr. 9.50
betragen hitte, so hitten die Awuszahlungen durchschnittlich
58,2 Millionen Franken im Jahr betragen. Der Entwurf zum neuen
Bundesgesetz fithrt nun zu einer Mehrausgabe von 18,7 Millionen
Franken pro Jahr, wobei 5,2 Millionen auf die Erhéhung des Tag-
geldes, 2,6 Millionen auf die Neuregelung bei Teilarbeitslosigkeit
und 10,9 Milionen auf die Verlingerung der Bezugsdauer entfallen.
Die Gesamtauszahlungen hitten somit im Jahre 76,9 Millionen
Franken betragen, immer unter der Annahme einer Arbeitslosigkeit
im Ausmass der Jahre 1932—1949.

Fiir den Bund und die Kantone ergeben sich aus dem Entwurf
sowohl Mehraufwendungen als auch Einsparungen, wie aus der
nachstehenden, der Botschaft zum Gesetzesentwurf entnommenen
Aufstellung hervorgeht:

Mehraufwendungen infolge: Bund Kantone Total

in tausend Franken
Erhohung des Taggeldes . . . 1636 1636 3272
Verzicht auf Sonderregelung Tellarbextslongkelt g 818 818 1636
Verlingerung der Bezugsdauer . . o e 36T 3677 7354
Erhohung Beitrag an Kassendusglelchsfonds il g — 370 370
Total Mehraufwendungen 6131 6501 12 632

Einsparungen infolge:
Herabsetzung der Beitrige an Kassen mit oeringem

Belastungsgrad . . . : 389 389 778
Herabsetzung der Beitriige an Kassen mlt grossem

Vermogen . . 200 200 400
Heranziehung der Zlnsertraue zur Deckung der Ver-

waltungskosten . . 2Ot 100 100 200
Wegfall der Krlsenunterstutzung L iy 3 800 7600 11 400
Herabsetzung des Beitrages an den Kassenausglelchs-

1000 b iR ROV e L Vi (e e e e i 370 — 370

Total Einsparungen 4 859 8289 13 148

Mehraufwendungen des Bundes . . . . . . 1272
Einsparungen der Kantone . . VR S 11788
Verminderung des Gesamtaufwandes o mc Wl ow 516
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Der Bund muss also, immer eine Arbeitslosigkeit im Ausmass der
Jahre 1932—1949 vorausgesetzt, nach der Vorlage 1,272 Millionen
Franken mehr pro Jahr aufbringen, wihrend die Kantone 1,788 Mil-
lionen Franken einsparen. Insgesamt ergibt sich fiir die 6ffentliche
Hand eine Minderausgabe von 516 000 Franken pro Jahr. Ander-
seits miissen die Versicherten, wie aus der Botschaft ebenfalls her-
vorgeht, mit einer durchschnittlichen Primienerh6hung von Fran-
ken 6.30 rechnen, was bei rund 550 000 Versicherten eine jihrliche
Mehrleistung von 3,5 Millionen Franken ergibt. Die im Entwurf
enthaltenen Verbesserungen, als deren wichtigste wir die Beseiti-
gung der ungerechten Sonderbestimmungen iiber die Taggeldberech-
nung bei Teilarbeitslosigkeit betrachten, werden also den Versicher-
ten nicht geschenkt. Diese Zahlen beweisen aber auch, dass von
einer Ueberbetonung des Solidaritéts- oder gar des Fiirsorgeprinzips
und von einer Vernachliassigung des Versicherungsprinzips, wie von
den Arbeitgeberorganisationen immer wieder behauptet wird, keine
Rede sein kann. Die Versicherten gewisser Branchen werden bis zur
Grenze des Tragbaren zur Préamienleistung herangezogen. Es ist
nicht zuletzt der Aussonderung guter Risiken in besonderen,
vor allem paritatischen Arbeitslosenversicherungskassen und dem
Widerstand der Arbeitgeberverbinde gegen ein allgemeines Ver-
sicherungsobligatorium zu «danken», dass man in der Arbeitslosen-
versicherung nicht zu einem viel weitergehenden Risiko- und Be-
lastungsausgleich kommen konnte. Sollte sich zum Beispiel erwei-
sen, dass die im Entwurf vorgesehene Finanzierung des Kassenaus-
gleichsfonds in einer schweren und langen Krise nicht geniigen
wiirde, so wiirde sich unserer Auffassung nach die Einfiihrung eines
allgemeinen Arbeitgeberbeitrages an die Arbeitslosenversicherung
gebleterlsch aufdrangen.

Wenn wir die Verbesserungen und Mehrbelastungen, die der
Entwurf den Versicherten bringt, gegeneinander abwégen, so kom-
men wir zum Schluss, dass dieser gerade noch eine annehmbare
Neuregelung der Arbeitslosenversicherung bringen kann. Sollte er
in den parlamentarischen Verhandlungen weiter verschlechtert
werden, so miissten sich die Arbeitnehmerorganisationen und die
Gewerkschaftskassen ernstlich fragen, ob sie dem neuen Bundes-
gesetz iiber die Arbeitslosenversicherung noch zustimmen koénnten.

Giacomo Bernasconi.

258



	Zum Entwurf für ein Bundesgesetz über die Arbeitslosenversicherung

